
10. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept für die Stadt Gladbeck 
hier: Beschlussfassung über das Konzept 
- Vorlagen-Nr. 08/0212 - 
 
Beschluss: 22/ 2008 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt wie folgt: 
 
1. Im Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept für die Stadt Gladbeck wird 

die Darstellung des „Zentralen Versorgungsbereiches“ an der Kirchhellener 
Str. / Lohstr. ersetzt durch die Darstellung eines „Ergänzungsstandortes“ mit 
gleichen Abgrenzungen. 

2. Das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept für die Stadt Gladbeck wird 
in der geänderten Form als Abwägungsdirektive beschlossen. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: - Einstimmig - 

 
 


